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Ältere Menschen und in besonderem Maße 
ältere Frauen sind einem hohen Armuts-
risiko ausgesetzt. Die Peer Review zum 
Thema Soziale Eingliederung, die am 
20. Juni in Belgien stattfand, war diesem 
akuten Problem gewidmet. 
 
Erstmals befasste sich das Peer-Review-
Programm der EU zur Sozialen Ein-
gliederung mit der Rentenfrage. Es sollte 
kein bestimmtes nationales Projekt vor-
gestellt werden, sondern Belgien hatte sich 

gemeinsam mit der Kommission dazu 
entschlossen, unter Peer-Ländern eine 
allgemeine Diskussion zu den Themen 
Rentenpolitik und Mindestabsicherung 
sowie zur spezifischen Armutssituation 
unter älteren Frauen anzuregen. 
 
Die Europäische Kommission und der 
Ausschuss für Sozialschutz bereiten auf der 
Grundlage der Peer Review einen Bericht 
zu Mindesteinkommen für Ältere vor.
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Die Lebenserwartung in Europa steigt 
unaufhörlich an. Vor diesem Hintergrund ist 
es für die Europäische Union eine immer 
dringlichere Priorität, für die Aufrecht-
erhaltung der sozialen Fürsorge für ältere 
Menschen zu sorgen und zu verhindern, 
dass sie Armut und soziale Ausgrenzung 
erleiden. 
 
Doch das ist kein leichtes Unterfangen. 
Aktuelle Studien zeigen, dass unter den 
heutigen Voraussetzungen der Anteil der 
armutsgefährdeten über 75-Jährigen in 
allen EU-Mitgliedstaaten – mit wenigen 
Ausnahmen – bis 2050 auf 30 % oder 
darüber ansteigen könnte. Dieser 
Prozentsatz ist doppelt so hoch wie in allen 
übrigen Altersgruppen. Eine weitere 
Erkenntnis: Ältere Frauen sind stärker 
gefährdet als Männer. Schätzungen gehen 

davon aus, dass sich der Anteil der 
armutsgefährdeten über 65-Jährigen 
z. B. in Italien, Frankreich, Österreich, 
Lettland oder Schweden zwischen 2025 
und 2050 verdoppelt. 
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Die Lebenserwartung der EuropäerInnen 
dürfte bis 2050 gegenüber heute um 
mindestens 4-5 Jahre zunehmen. Verzeich-
net der Bevölkerungsanteil der zwischen 20- 
und 30-jährigen EuropäerInnen einen Rück-

gang um 20%, so nimmt jener der Menschen 
zwischen 50 und 64 Jahren um 25% zu; jener 
der über 80-Jährigen verdoppelt sich. Diese 
Entwicklung verschärft die Abhängigkeit der älteren 
Bevölkerung von den jüngeren Generationen. 
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Einige Mitgliedstaaten setzen weitreichende 
Strategien zur Zukunftssicherung des 
Rentensystems ein. Diese schließen Re-
formen der Arbeitsmarktpolitik und der 
Bezugsmodelle ein, wobei die Hauptsorge 
dem Kostenanstieg gilt. Prognosen gehen 
davon aus, dass die Ausgaben bei Bei-
behaltung heutiger Politikmodelle bis 2050 
zu einer Mehrbelastung des BIP von durch-
schnittlich 2% führen. Daneben dürften 
bereits eingeführte Pensionsreformen in den 
meisten Ländern zu einer Schmälerung der 
gesetzlichen Leistungen führen. 
 
Allerdings bewirkt eine derartige Entwicklung 
wahrscheinlich eine Verschiebung der 
Risiken zur/zum Einzelnen bei einer 
gleichzeitigen beschränkten Umverteilung 
zugunsten einkommensschwächerer Gruppen. 
Die Studien weisen zudem tendenziell auf 
einen bedeutsamen Zusammenhang 
zwischen der Höhe der staatlichen Renten 
und dem Armutsrisiko hin – insbesondere für 
Frauen und über 75-Jährige. 
 
Zukünftige Einschnitte im öffentlichen 
Bezugssystem drohen die Armut unter 
älteren Menschen weiter zu verschärfen. 
Möglichkeiten, um der sozialen Aus-
grenzung dieser Altersgruppe entgegen-
zuwirken, sind demnach dringend gefordert. 
Für die Mitgliedstaaten ist der Erfahrungs-
austausch und das Lernen von den Be-
mühungen der anderen von größtem Vorteil. 

Arbeit ist anerkanntermaßen eine der besten 
Möglichkeiten, um sozialer Ausgrenzung zu 
begegnen, und die EU setzt sich dafür ein, 
älteren Menschen einen längeren Verbleib in 
der Arbeitswelt zu ermöglichen. Die Lissabon-
Strategie enthält die Zielvorgabe, die Erwerbs-
quote der Alterskohorte zwischen 55 und 64 
bis zum Jahr 2010 von derzeit 41% auf 50% 
anzuheben. Der EU-Rat 2002 in Barcelona 
forderte, dass das effektive Renteneintrittsalter 
bis 2010 um fünf Jahre hinauf gesetzt werden 
soll. 
 
Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit ist 
nicht nur für die wachsende Zahl der erwerbs-
fähigen und produktiven älteren Menschen von 
Vorteil, die eine Rolle auf dem Arbeitsmarkt 
behalten möchten, sondern bildet auch einen 
Wirtschaftsmotor für den EU-Raum, da Kom-
petenzen und Erfahrungen genutzt werden, die in 
lebenslangen Berufslaufbahnen aufgebaut 
wurden. Bis 2015 wird ein Drittel der potenziellen 
Arbeitskräfte über 50 Jahre alt sein. Die Aufrecht-
erhaltung der Erwerbsbeteiligung dieser Alters-
gruppe wird für den Fortbestand der Wirtschafts-
leistung Europas eine maßgebliche Rolle spielen. 
 
Im Dezember 2006 hält die finnische EU-
Präsidentschaft eine internationale Konferenz 
zur Verbreitung der neuesten Forschungs-
ergebnisse zur Altersarmut in der EU-25 ab. 
Dabei sollen auch alternative Politikoptionen 
für den EU-weiten Kampf gegen die Armut in 
dieser Altersgruppe diskutiert werden. 
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Welchen Wohlstand Menschen bei Er-
reichen des Renteneintrittsalters genießen, 
hängt von den Ereignissen und Umständen 
ab, die ihr Leben bestimmt haben. Dazu 
gehören nicht nur ihre Einkommens-, 
Ausgaben- und Sparentscheidungen, sondern 
auch die Dauer ihres Erwerbslebens, ihre 
familiäre Entwicklung und weitere – nicht 
unbedingt selbstbestimmte – Faktoren. 
 
Unterschiede zwischen den biologisch und 
gesellschaftlich determinierten Rollen von 
Frauen und Männern führen dazu, dass 
Frauen im Allgemeinen weniger Zeit in den 
Arbeitsmarkt einbringen als ihre Geschlechts-
genossen. Frauen, die in der EU in den 
kommenden Jahren das Rentenalter 
erreichen, haben in vielen Fällen eine 
beträchtliche Zeit mit Schwangerschaften 
und Kindererziehung, oder auch mit der 
Betreuung älterer Familienangehöriger 
verbracht. Daraus folgt, dass sie weniger 
Rentenansprüche erwerben konnten. 
 

Durch die geschlechtsspezifische Berufssegre-
gation und anhaltende Lohn- und Einkommens-
kluft, die EU-weit noch immer bei 15 % liegt, 
werden sie weiter benachteiligt. Frauen gehen 
zudem in höherem Maße Teilzeitbeschäfti-
gungen nach: 32% der berufstätigen Frauen 
gegenüber nur 7% der Männer arbeiten Teil-
zeit, und die Regierungen haben noch keine 
Lösungen gefunden, um diese und andere 
atypische Arbeitsformen im Hinblick auf die 
Rentenwirksamkeit zu berücksichtigen. 
 
Studien in zahlreichen Mitgliedstaaten be-
stätigen dieses Bild der Geschlechterun-
gleichheit bei den Rentenleistungen und 
zeigen, dass ältere Frauen einem realen 
armutsbedingten Ausgrenzungsrisiko aus-
gesetzt sind. In Deutschland beispielsweise 
lag der Anteil der armutsgefährdeten Frauen 
ab 65 Jahren bei 13,7%, gegenüber nur 8,2% 
bei Männern. In der Tschechischen Republik – 
einem Land mit relativ niedrigem Armutsniveau 
– ist das Armutsrisiko bei Frauen nur 2% über  
dem der Männer, allerdings nimmt die 
Differenz in der Altersklasse über 75 zu. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Eurostat 
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Die Review ortete v. a. folgende Problemfelder: 
# Altersarmut ist in besonderem Maße 
weiblich.  Dies ist hauptsächlich auf die 
Einkommenskluft zwischen Frauen und 
Männern, der geschlechterspezifischen 
Segregation auf dem Arbeitsmarkt und 
darauf zurückzuführen, dass Frauen nach wie 
vor einen Großteil der familiären Betreuungs-
aufgaben wahrnehmen und so verstärkt 
Karrierelücken ansammeln. 
# Die Arbeitsmarktverhältnisse und der 
letztendliche Ertrag aus Pensions-
systemen sind eindeutig miteinander 
verknüpft.  Vollzeitbeschäftigung bei gutem 
Einkommen und hoher Qualifikation im 
Verlauf des Erwerbslebens bedeutet im All-
gemeinen weniger Armut im Alter. 
# Es kann jedoch nicht erwartet werden, 
dass das Rentensystem die Probleme 
des Arbeitsmarktes löst , wenn deren Ur-
sachen auf dem Arbeitsmarkt selbst ange-
siedelt sind. Eine höhere Erwerbsquote 
allein wird keine Lösung der Probleme im 
Zusammenhang mit den Renten und der 
Altersarmut erlauben. 
# In einigen Ländern bestehen Probleme 
hinsichtlich der Rentenbeanspruchung  – so 
werden beispielsweise Mindestrenten von 
Menschen verschmäht, wenn sie es nicht ge-
wohnt sind, auf den Staat angewiesen zu sein. 
# Generationenunterschiede  müssen be-
rücksichtigt werden, insbesondere für 
Frauen. Die bessere Gleichstellung junger 
Frauen auf dem heutigen Arbeitsmarkt 
bedeutet, dass die Armut unter Rentner-
innen in Zukunft zurückgehen wird. 
# Besonders für Frauen wird die An-
rechnung von Pflegezeiten  von zu-
nehmender Bedeutung. Werden die Zeiten, 
die für die Betreuung von Kindern, Kranken, 
Älteren und Behinderten im Rentensystem 
angerechnet? Und wenn ja, wie? 
 

# Wie soll das Rentensystem flexible Be-
schäftigungsmuster  und Teilzeitarbeit  – eine 
häufige Berufsoption für Frauen – berücksichtigen? 
# In vielen Ländern besteht eine klare Unter-
scheidung zwischen der von einer 
Bedürftigkeitsprüfung abhängigen Mindest-
sicherung und den einkommensabhängigen 
Renten.  Inwieweit sind diese beiden Systeme 
abgestimmt und miteinander verknüpft? 
# Es gibt einen offensichtlichen Trend zur 
Kürzung der Grundrenten zugunsten der 
Versorgung eines breiteren Bevölkerungs-
anteils.  Wird dies zu einer Minderung des 
allgemeinen Armutsrisikos führen? 
# Die Auswirkungen der Rentenreformen 
in den Mitgliedstaaten werden nicht un-
mittelbar spürbar sein.  
# In einer Reihe von Ländern wirken 
zahlreiche andere Dienste bei der Alters-
versorgung mit.  Unterstützungsleistungen wie 
kostenlose Gesundheitsversorgung und 
kostenlose Nutzung von Verkehrsmitteln 
bleiben im Allgemeinen bei der Einkommens-
berechnung älterer Menschen unberück-
sichtigt. Ältere Menschen nutzen auch 
vermehrt ein Eigenheim oder unter dem Markt-
wert liegende Mietsätze. 
# Einkommensstatistiken sind zumeist 
nach Haushalten berechnet.  Es sind weitere 
Analysen erforderlich, um die Einkommens-
situation älterer Menschen – vornehmlich 
Frauen – zu erforschen, die in Institutionen 
untergebracht sind. 
# Bewirken Mindestrenten ein Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben – und 
erhöhen sie insofern das Armutsrisiko?  
Inwieweit haben ältere Menschen die 
Möglichkeit, Rentenbezug und Erwerbsarbeit 
zu kombinieren? 
# In einigen neuen Mitgliedstaaten resultiert 
der Umfang der informellen Wirtschaft  im 
Ausfall von Beitragszahlungen zum Rentensystem. 
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Armutsquote unter Menschen über 65  

(bei 60 % des Medians) 
Armutsquote unter Menschen 

zwischen 0-64  (60 % des Medians) 
 Men Women Total Total 

BE 20 21 21 14 
CZ 1 6 4 9 
DK (*) 16 (8) 18 (8) 17 (8) 10 (10) 
DE 11 19 16 15 
EE 7 22 17 19 
EL 26 30 28 18 
ES 27 32 30 18 
FR 14 17 16 13 
IE 34 45 40 19 
IT 13 18 16 20 
CY 48 55 52 10 
LV 7 17 14 17 
LT 5 15 12 15 
LU 6 6 6 12 
HU 6 12 10 12 
MT 19 21 20 14 
NL 6 7 7 13 
AT 13 20 17 12 
PL 4 7 6 18 
PT 29 30 29 19 
SI 11 23 19 9 
SK 12 13 12 22 
FI 11 20 17 10 
SE 9 18 14 11 
UK 21 27 24 17 
EU 25 15 20 18 16 

Hinweis: (*) Einkommensdefinition unter Berücksichtung kalkulatorischer Mieten in Klammern. 
Quelle: Europäische Kommission (2006), Angemessene und nachhaltige Renten –  
Technischer Anhang 
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Die zweitägige Peer Review, die auf 
Einladung der französischen Regierung am 
29./30. Juni in Paris stattfand, lieferte 
faszinierende Einblicke in die Philosophie, 
die Struktur und die Entwicklung des 
französischen Staates und seiner Politik zur 
Förderung der sozialen Eingliederung. 
 
Die MinisterInnen diskutierten – direkt im 
Anschluss an die Abschlusssitzung des 
Parlaments vor der Sommerpause – neue 
Vorgangsweisen und entsprechende neue 
Finanzierungsmöglichkeiten. 

Dies schuf eine dynamische Atmosphäre und 
ein starkes Sachengagement zur Frage einer 
sozialen Veränderung zum Besseren. 
 
Die Präsentation und Diskussion während der 
Review befasste sich schwerpunktmäßig mit 
übergreifenden Politikinstrumenten im Bereich 
soziale Eingliederung (Document de politique 
transversale – DPT). Das breit gefasste 
Politikdokument ist darauf ausgelegt, die 
Koordination zwischen Ministerien und 
Programmen zur Bekämpfung sozialer Aus-
gliederung anzuregen. Federführend ist das 



 

Ministerium für Beschäftigung, soziale 
Kohäsion und Wohnungswesen. Das DPT 
"soziale Eingliederung" erstreckt sich über 
sämtliche Maßnahmen, die im Nationalen 
Aktionsplan zur sozialen Eingliederung zum 
Tragen kommen. Im Rahmen des "organischen 
Gesetzes" zu den Finanzierungsmechanismen 
liefert dieses neue, vorgabenorientierte Steuer-
instrument einen allgemeinen Überblick über 
die Finanzaufwendungen des Staates im 
Kampf gegen die soziale Ausgliederung vor. 
Begleitend dazu sind Leistungsindikatoren 
festgeschrieben. Unterstützt wird das 
Ministerium von einem interministeriellen 
Komitee für den Kampf gegen Ausgrenzung 
(CILE), dem der Premierminister vorsitzt, 
und einem ständigen Ausschuss von 
MinisterialvertreterInnen. Auf lokaler Ebene 
(Regionen, Departements, Städte usw.) wird 
im Einklang mit den laufenden Dezentralisierungs-
bestrebungen die Koordinierung und 
Konsistenz der Politikansätze zur Förderung 
der Eingliederung nach und nach ver-
wirklicht, wobei Chartas zur sozialen Ein-
gliederung zum Tragen kommen. Die im 
Rahmen des "DPT" eingeleitete Politik-
reform ist folglich eine konkrete Maßnahme, 
um mit einem neuen übergreifenden Politik-
instrument für eine verbesserte Koordinierung, 
die Rationalisierung, das Monitoring und die 
Bewertung im Bereich der Eingliederungs-
politik zu sorgen, in Übereinstimmung mit 
den Erwartungen der Europäischen Union. 
 
Auf nationaler Ebene setzt sich die DGAS 
(Direction Générale de l'Action Sociale) für 
die Förderung und Koordinierung der 
Politikansätze zur Bekämpfung der Aus-
grenzung ein. Aus diesem Grund fand die 
Review in den Pariser Räumlichkeiten der 
DGAS im Montparnasse-Viertel statt. Der 
Generaldirektor des DGAS, Jean-Jacques 
Tregoat, nahm – im Rahmen der Möglich-
keiten, die ihm die Mitwirkung an den 
Budgetverhandlungen auf Regierungsebene 
ließen – gemeinsam mit mehreren leitenden 
MitarbeiterInnen an der Review teil. 
 

Er machte auf die seit langem bestehende 
Politik zur Förderung der sozialen Einglieder-
ung in Frankreich aufmerksam, an der seit 
1998 eine Reihe von Veränderungen vorge-
nommen wurden: 
# Konzeptverlagerung von der finanziellen 

Armut hin zu einem breiteren Ansatz der 
sozialen Ausgrenzung 

# Weiterentwicklung von Beistands- und 
Notmaßnahmen hin zu Prävention und 
sozialer Eingliederung 

# Abkehr von spezifischen Verfahren, 
Hinwendung zu einem Universalanspruch 
im Sinne universeller Rechte. 

 
Der integrierte Aufbau des französischen 
Projekts bedeutet, dass die Ausgaben für 
Sozialpolitik beträchtlich sind: Allein die DGAS 
zählt 230 MitarbeiterInnen bei einem 
öffentlichen Budget von 9,24 Mrd. Euro. Das 
berücksichtigte Bevölkerungsspektrum ist 
breit: 2004 erhielten 3,4 Millionen Menschen 
Unterstützungsleistungen zur Lebensgrund-
lagensicherung. An die 135.000 Kinder waren in 
Heimen oder bei Pflegefamilien untergebracht. 
 
Während der Review stieß die Auffassung der 
sozialen Eingliederung als ein "erworbenes 
Recht" auf rege Aufmerksamkeit im bzw. auch 
vor dem Sitzungsraum. Die transversale 
Ausrichtung der eingliederungspolitischen 
Maßnahmen in Frankreich macht die 
Berührungspunkte zwischen einer philosoph-
ischen Debatte über die Rolle des Staates mit 
der Sicherung der Eingliederung für alle 
Altersklassen und Regionen deutlich. Im 
Haushaltsgesetz 2006 beispielsweise sind 
Ansprüche festgeschrieben wie der Zugang 
zum Rechts- und Justizsystem, gerichtlicher 
Jugendschutz, der Zugang zur Kultur sowie 
der Hinweis auf das Recht auf Urlaub für alle 
und die Verbesserung der Lebensbedingungen in 
den französischen Überseegebieten. 
 
Daneben findet auch die Einbindung 
Jugendlicher in die Programme und Projekte 
zur sozialen Eingliederung eine breite Berück- 
 



 

sichtigung, insbesondere in Fragen des 
Wohnungswesens. Als Fallbeispiel wurde 
der Distrikt Le Havre (Westfrankreich) 
vorgestellt. Auf der Liste der vorrangigen 
Probleme stehen der Schutz der Kinder vor 
den verheerenden Armutsfolgen – und der 
oft damit einhergehenden Gewalt – sowie 
die Suche nach möglichen Ansätzen, um 
jungen Menschen den Zugang zum eigenen 
Wohnraum zu ermöglichen, sobald sie auf 
eigenen Beinen stehen möchten. 
 
Die integrierte Ausrichtung des 
französischen Modells, bei dem nicht 
versucht wird, bestehende AkteurInnen auf 

zentral-staatlicher, regionaler oder lokale 
Ebene auszutauschen, sondern diese zu ko-
ordinieren, wurde ebenfalls als ein zentraler 
Punkt genannt. Grundlagendokumente, Sitz-
ungen, Diskussionen und Konsultation wurden 
als richtungsweisend erachtet. 
 
Delegierte aus Belgien, Finnland, Groß-
britannien, Irland, Luxemburg, Österreich und 
Zypern zeigten sich begeistert vom Empfang 
durch die französischen GastgeberInnen, aber 
auch von der Offenheit der Gespräche über 
die Herausforderungen, denen sich Frankreich 
hinsichtlich des Spektrums und der Reichweite 
der Eingliederungsprogramme zu stellen hat. 
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Das "Document de politique 
transversale" fand großen Anklang! 
Mehrere Mehrwertfaktoren wurden 
hervorgehoben: 
# Nationales, mehrere Ministerien 

umfassendes Instrument (DPT) und 
interministerielles Organ (CILE) 
zum Monitoring der Politik-
maßnahmen im Bereich der 
sozialen Eingliederung. 

# Der NAP/Eingliederung berück-
sichtigt die Überschaubarkeit und 
Transparenz sämtlicher Mittel, die 
in den verschiedenen Politik-
maßnahmen zur sozialen Ein-
gliederung aufgewendet werden. 

# Verschiedene Organe und Instrumente 
werden zu einer ganzheitlichen 
Strategie gebündelt (Nationaler Rat, 
Nationales Monitoring-Centre, 
Nationalkonferenz). 

# Bedeutende strategische Ziel-
setzungen. 

# Einsatz von Leistungsindikatoren: 
zur Unterstützung der Koordination 
und Partnerschaft;  
zur Wirkungsbewertung von Ausgaben. 

Die Peer Review bot daneben auch die 
Gelegenheit, Fragen aufzuwerfen und 
Problemfelder zu diskutieren. 
# Ist das "DPT" auch ein geeignetes 

Instrument zur Gewährleistung von 
Einbindungs- und Rückwirkungs-
mechanismen zwischen der Lissabon-
Strategie und der OMK im Bereich 
Sozialschutz und sozialer Ein-
gliederung? 

# Wo liegt die optimale Grenze, um 
auch die Politikmaßnahmen zur 
Förderung der Erwerbsbeteiligung 
einzubinden? 

# Einfluss des DPT auf die lokale 
Koordination und Partnerschaften? 

# Tatsächliche Verbindung zwischen 
Strukturen, Werkzeugen und 
Resultaten auf allen Ebenen 
(nationale, regionale, lokale und 
nicht zuletzt europäische Ebene). 

# Partizipationsprozess und Einfluss 
von in Armut lebenden Menschen 
und sozialen Basisbewegungen in 
den verschiedenen Organen und 
Instrumenten (lokale, regionale, 
nationale und europäische Ebene)?

 


